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VORSCHLAEGE[DES FRANZ. AMBASSADOREN JEAN DE LA BARDE AN DIE GE¬

SANDTEN DER IV KATH. ORTE UR, SZ , UW UND ZG IN BRUN¬
NEN?]

EA VI 13 238 a

Der Ambassador habe den Gesandten zu verstehen gegeben , die
grösste Sorge des Königs [Ludwig XIV. ] sei es , den IV Orten den
kath . Glauben sowie Frieden und Eintracht zu erhalten . Deshalb

möchte er die Allianz nicht allein mit den neugl . Orten sondern
auch mit ihnen schliessen . Sollte es nicht dazu kommen, so wä¬
ren die neugl . Orte mit Frankreich , die kath . hingegen mit
Spanien verbündet , was unter den Eidgenossen leicht zu Spannun¬
gen führen könnte . Ohne diese "considération pieuse et saincte"
könnte sich der König zu den grossen Ausgaben , welche die Alli-
anzerneuerungs - Verhandlungen mit den IV Orten erforderten , un¬
möglich bereitfinden . Denn allein wegen der Halbkompagnie [Strik-
ker ] von Uri , der Kompagnie [Reding ] von Schwyz und der einen
Kompagnie [ Zurlauben ] von Zug würde sich der Aufwand nicht loh¬
nen.

Obwohl sich die IV Orte wegen der Verteidigung des Mailändischen
das von ihren Vorfahren zwar ausdrücklich Frankreich zuerkannt

worden sei - mit Spanien verbündet hätten , habe sich der König
des Friedens wegen doch weiter um ihre Freundschaft bemüht.
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Auch sei dieser bereit , ihnen gleichlautende Reversbriefe , wie

sie schon Heinrich IV . ausgestellt habe , zu geben . Dies tue er,

obwohl sie ihn eben jetzt im Mailändischen bekriegen würden . Da

Heinrich IV . 1602 mit Spanien im Frieden gelebt habe , gegenwär¬

tig aber Kriegszustand herrsche , gehe dieses Zugeständnis aber
weit über das seines Vorfahren hinaus.

Der Ambassador wisse sehr wohl , dass die IV Orte die seit 1602

neu zur Krone hinzugekommenen Länder von der Allianz ausnehmen
möchten . Trotzdem habe er diese Klausel nicht in den Bündnis¬

text aufnehmen wollen , sei diese doch 1602 dem alten überliefer¬

ten Wortlaut beigefügt worden , "pour nommer et spécifier en celle

de 1602 les pais possédés par le Roy Henri IIII autres que ceux

que possedoit le Roy Henri III " , der 1582 mit den Eidgenossen

in ein Bündnis getreten sei . Wenn nun der König gleich wie Hein¬
rich IV . 1602 verfahren wollte , so müssten in dieser Klausel

gerade die Länder genannt werden , die seit 1602 neu zur Krone gekom¬

men seien . Darauf aber habe der König grossherzig verzichten

wollen . Wenn sich die IV Orte mit dieser Erklärung zufrieden ge¬

ben könnten , so wäre der König sehr erleichtert . Wenn nicht , sei

er bereit , ihnen einen Brief , datiert vom Juni 1653 , auszustel-

len , in welchem der Dienst ihres Kriegsvolkes für die Dauer des

gegenwärtigen Krieges geregelt und deren Einsatz auf die 1602

aufgezählten Länder beschränkt werde . Mehr könne er nicht für

sie tun . Der Brief müsse deshalb vordatiert werden , weil Solo¬

thurn und Luzern in ihren königlichen Patentbriefen die Zusi¬

cherung erhalten hätten , dass alles , was über die Verwendung

des Kriegsvolkes in späteren Verträgen beschlossen werde , auto¬

matisch auch ihnen zugute kommen müsse.
Weiter könne die Klausel deshalb nicht in den Bündnistext Auf¬

nahme finden , weil dieser von allen Orten gesiegelt und folg¬

lich für alle den gleichen Wortlaut haben müsse.

Aus der Kanzlei der franz . Ambassade , in franz . Sprache
AH 17 , 377- 380 - Blatt 380v leer
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